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Bekanntmachung 
 
Sitzung des Werkausschusses "Hafen, Tourismus und Schwimmhalle" der Gemeinde 

Ostseebad Laboe 
 

am Dienstag, dem 07.12.2010, um 19:00 Uhr 
Sitzungsort: 24235 Ostseebad Laboe, Schulstraße 1, "Cafeteria" der Grundschule 

 
 
Tagesordnung: 

- öffentliche Sitzung - 

 1.   Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden des WHTS und Feststellung der 
Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

  
 2.   Einwohnerfragestunde 
  
 3.   Niederschrift vom 3.11.2010, evtl. Einwendungen 
  
 4.   Genehmigung der Tagesordnung, evtl. Dringlichkeitsvorlagen und -anträge 
  
 5.   Mitteilungen des Vorsitzenden 
  
 6.   Mitteilungen der Bürgermeisterin 
  
 7.   Bestellung eines Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2010 - Beratung und 

Beschluss 
  
 8.   Wirtschschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb Ostseebad Laboe - Beratung und 

Beschluss 
  
 9.   Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zur touristischen  Zusammenarbeit 

in der Probstei; hier: Änderung des Gesellschaftsvertrages 
  
 10.   Bericht des Werkleiters 
  
 11.   Aufstellung und Betrieb einer Strandbar - Beratung und Beschluss 
  
 12.   Eingaben und Anfragen 
  
 
 

 
gez. Etmanski 

Ausschussvorsitzender 
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AMT PROBSTEI 
für die GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE 
 
 
Vorlage an  am Sitzungsvorlage  
Werkausschuss "Hafen, Tourismus und 
Schwimmhalle" 

 öffentlich 

Gemeindevertretung  öffentlich 
 
Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: 
 

Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zur touristischen  
Zusammenarbeit in der Probstei; hier: Änderung des Gesellschaftsvertrages 

 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeindevertretung hatte in ihrer Sitzung am 11.05.2010 nach Vorberatung im 
Werkausschuss „Hafen, Tourismus und Schwimmhalle“ am 22.04.2010 den Gesellschaftsvertrag 
für die Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zur touristischen Zusammenarbeit in der 
Probstei beschlossen. Auf die entsprechenden Vorlagen verweise ich. Gleichlautende 
Beschlüsse wurden auch in den Gremien der Gemeinde Schönberg und des TVP gefasst. 
Daraufhin wurde der Kommunalaufsicht die Gesellschaftsgründung gemäß § 108 
Gemeindeordnung angezeigt. Die Kommunalaufsicht hatte im Zuge der Prüfung der Anzeige trotz 
intensiver vorheriger Abstimmung mit Schreiben vom 05.07.2010, das ich in der Anlage beifüge, 
erneut formalrechtliche Probleme aufgeworfen, die sich u.a. auch auf Formulierungen des 
Gesellschaftsvertrages erstrecken. Daraufhin wurde angeregt, diese Bedenklichkeiten in einem 
persönlichen Gespräch zwischen den drei Tourismuspartnern und den Vertretern der 
Kreisverwaltung zu thematisieren, um eine einvernehmliche Klärung herbeizuführen. Ein solches 
Gespräch hat zwischenzeitlich stattgefunden. Einen entsprechenden Gesprächsvermerk füge ich 
bei. Sowohl die Anzeige als auch die Regelungen im Gesellschaftsvertrag wurden 
zwischenzeitlich überarbeitet (siehe Anlage) und erneut mit der Kommunalaufsicht abgestimmt. 
Diese hat nunmehr signalisiert, dass auf dieser Basis eine Zustimmung zur 
Gesellschaftsgründung erteilt werden kann. Da die Überarbeitungen auch Regelungen des 
Gesellschaftsvertrages ändern, ist über diesen erneut zu beschließen. Die Änderungen zum 
Ursprungsentwurf sind rot kenntlich gemacht.  
 
Anlagenverzeichnis: 
Schriftverkehr und überarbeiteter Gesellschaftsvertrag 
 
 
  Gesehen: 
Nickenig   
Bürgermeisterin  Körber 
  Amtsdirektor 
 

Gefertigt: 
 
Grulich 
FB III 

 



Gesellschaftsvertrag 
 
 
1. Der Tourismusverband Probstei e.V., vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden 

Hagen Klindt, geschäftsansässig Börn 2, 24235 Laboe, 
  
2. Die Gemeinde Schönberg, vertreten durch den Bürgermeister Wilfried Zurstraßen, 

geschäftsansässig Knüll 4, 24217 Schönberg, 
  
und  
  
3. Die Gemeinde Ostseebad Laboe, vertreten durch die Bürgermeisterin Karin Nickenig, 

geschäftsansässig Reventloustraße 20, 24235 Laboe, 
 
errichten hiermit eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit folgendem Gesellschaftsvertrag: 
 

 
Präambel 

 
In der Probstei gibt es seit mehreren Jahren eine Kooperation im touristischen Bereich, die 
im Rahmen der Erarbeitung des Tourismus-Konzeptes Plön/Ostholstein entstanden ist. 
Kooperationspartner sind die Gemeinden Schönberg, Ostseebad Laboe und der 
Tourismusverband Probstei e.V. (TVP). Die Kooperation hat den Charakter einer losen 
Werbegemeinschaft. Ein gemeinsames institutionalisiertes Entscheidungsgremium und ein 
gemeinsames Marketingbudget bestehen noch nicht. Inzwischen wurde eine gemeinsame 
Werbelinie entwickelt und ein Tourismuskonzept für die Region, das sich in die neue 
Tourismusstrategie des Landes einfügt. 
 
Die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus ist für die Probstei erheblich. Die Dörfer der 
ländlichen Probstei, die im Tourismusverband Probstei e.V. zusammengeschlossen sind, 
haben rd. 100.000 Übernachtungen pro Jahr, die Gemeinde Ostseebad Laboe rd. 200.000 
und die Gemeinde Schönberg mehr als 400.000. 
Der Tourismus in der Region bietet Arbeit und Einkommen für viele Menschen. Aufgrund 
dieser besonderen Bedeutung ist seine Förderung faktisch von einer freiwilligen zu einer 
pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe geworden. 
 
Es ist deshalb der Wille der drei Tourismuspartner in Wahrnehmung dieser öffentlichen 
Aufgabe die bisherige Kooperation weiter zu entwickeln mit dem Ziel, die 
Tourismusangebote der Region mehr noch als bisher zu optimieren. Gleichzeitig wird damit 
den neuen tourismuspolitischen Vorgaben des Wirtschaftsministeriums des Landes 
Schleswig-Holstein Rechnung getragen. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist Voraussetzung 
für die Gewährung von Zuschüssen.  
 
Im Blick auf diese Zielsetzung ist die Gründung einer touristischen Dachorganisation 
vorgesehen. Da ein Zweckverband als Organisationsform im vorliegenden Fall aufgrund der 
Vorschriften des GKZ nicht in Betracht kommen kann, soll eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) gegründet werden, die die überörtlichen Marketingmaßnahmen für die 
touristische Region koordinieren, bündeln und als öffentliche Aufgabe wahrnehmen soll. 
 
Zu diesem Zweck wird der folgende Gesellschaftsvertrag geschlossen: 
 



§ 1 
Rechtsform, Bezeichnung, Sitz der Gesellschaft 

 
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach den §§ 705 ff BGB. 
Sie führt die Bezeichnung Probstei Tourismus Marketing GbR.  
 
Sitz der Gesellschaft ist Schönberg. 

 
§ 2 

Gesellschafter, Beteiligte 
 
An der Gesellschaft sind die Gesellschafter mit folgenden Anteilen beteiligt: 
 
  25 v.H.  Tourismusverband Probstei e.V. (TVP) 
  25 v.H.  Gemeinde Ostseebad Laboe 
  50 v.H.  Gemeinde Schönberg 
 
 

§ 3 
Zweck der Gesellschaft 

 
(1) Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Tourismus in der Probstei, insbesondere 

durch Marketing-Maßnahmen. Es handelt sich hierbei um überörtliche Marketing-
Maßnahmen wie z. B. ein gemeinsames Gastgeber-Verzeichnis, gemeinsame 
Broschüren, Messeauftritte, Pressearbeit, aber auch die Koordination der touristischen 
Angebote der Gesellschafter und die Entwicklung gemeinsamer Angebote. 

 Diese Aufgaben sollen in eine feste Kooperationsform mit klarer Aufgabenverteilung 
und verlässlichem Budget erbracht werden. 

 
(2) Zur Erfüllung dieses öffentlichen Zwecks stellt die Gesellschaft jedes Jahr einen 

Marketing- und Media-Plan auf, der Grundlage für den zu beschließenden 
Wirtschaftsplan ist. Die Gesellschafter verpflichten sich, eine Einlage zu zahlen, die zur 
Finanzierung des Budgets zur Verfügung steht. Über die Höhe der Einlage, die damit 
zu finanzierenden Maßnahmen und wer mit der Umsetzung betraut wird entscheidet 
die Gesellschafterversammlung. 

 Die Höhe der Einlage darf die im Wirtschaftsplan des Kurbetriebes des jeweiligen 
Gesellschafters für Marketingzwecke etatisierten Mittel nicht überschreiten. 
Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der jeweiligen Gemeindevertretung. 

 Dies gilt analog auch für die vom TVP zu zahlende Einlage. 
 
(3) Für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen soll in erster Linie das hauptamtlich bei 

den Gesellschaftern beschäftigte Personal gegen Erstattung eines angemessenen 
Kostenbetrages in Anspruch genommen werden.  

 
 

§ 4 
Dauer der Gesellschaft 

 
Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer errichtet. Jeder Gesellschafter kann die 
Gesellschaft mit halbjähriger Frist zum Ende eines Geschäftsjahres kündigen. Durch die 
Kündigung wird die Gesellschaft mit den gesetzlich vorgesehenen Folgen aufgelöst.  
 



§ 5 
Verfügung über Beteiligungen 

 
Die Veräußerung bzw. Übertragung von Beteiligungen an der Gesellschaft im Ganzen oder 
in Teilen auf Dritte bedarf der vorherigen einstimmigen Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung. Gemäß §§ 102 Abs. 5 und 103 Abs. 2 GO bedürfen solche 
Rechtsgeschäfte ferner der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Schönberg und der Gemeinde Ostseebad Laboe. Für den TVP ist die Zustimmung der 
Mitgliederversammlung erforderlich. 
 
 

§ 6 
Ausscheiden aus der Gesellschaft 

 
Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus, 
 
a) wenn seine Beteiligung gepfändet und die Pfändung nicht innerhalb von 2 Monaten 

aufgehoben wird, 
b) wenn über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels 

Masse abgelehnt wird, 
c) wenn in seiner Person ein anderer wichtiger Grund eintritt, der den anderen 

Gesellschaftern die Fortsetzung des Gesellschaftsverhältnisses mit ihm unzumutbar 
macht.  

 
 

§ 7 
Aufnahme neuer Mitglieder 

 
Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt durch einstimmigen Beschluss der 
Gesellschafterversammlung. In diesem ist die künftige Beteiligung der Gesellschafter an der 
Gesellschaft neu festzulegen. Der Beitritt Privater ist ausgeschlossen. § 103 Abs. 2 
Gemeindeordnung gilt entsprechend. 

 
 

§ 8 
Geschäftsführung 

 
Für die Geschäftsführung gilt § 709 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
 

 
§ 9 

Wirtschaftsführung 
 
Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung aufzustellen. Ferner ist der Wirtschaftsführung eine fünfjährige 
Finanzplanung zugrunde zu legen, die den Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen ist. 
Ferner ist bei der Wirtschaftsführung nach den Wirtschaftsgrundsätzen des § 107 GO zu 
verfahren. 

 
§ 10 

Gesellschafterversammlung 
 
(1) Beschlüsse der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen gefasst. 

Wenn alle Gesellschafter mit dem Beschluss oder dieser Art der Abstimmung 
einverstanden sind, können Gesellschafterbeschlüsse auch außerhalb von 
Gesellschafterversammlungen in jeder beliebigen Weise gefasst werden. 



Gesellschafterbeschlüsse sind durch die Geschäftsführung bzw., wenn solche nicht 
bestellt sind, durch die vertretungsbefugten Gesellschafter schriftlich niederzulegen.  

 
(2) In jedem Jahr ist eine ordentliche Gesellschafterversammlung durchzuführen; im 

übrigen sind die Gesellschafterversammlungen durchzuführen, wenn dies zur 
Beschlussfassung erforderlich ist oder wenn es ein Gesellschafter unter Angabe der 
zur Beschlussfassung oder Erörterung zu stellenden Angelegenheit schriftlich 
verlangt. Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführung –in zur 
Vertretung der Gesellschaft berechtigter Zahl– mit mindestens einwöchiger Frist 
schriftlich einberufen.  

 
(3) Ausgehend von den Gesellschaftsanteilen entfallen auf die Gemeinde Schönberg 4 

Stimmen und auf die beiden anderen Gesellschafter jeweils 2 Stimmen. 
 
(4) Die Gesellschafter, sofern sie Gemeinden sind, werden von der jeweiligen 

Bürgermeisterin und dem Bürgermeister vertreten. Im Verhinderungsfalle sind die 
jeweils gewählten Stellvertretenden für die Gesellschafter vertretungsberechtigt. 
Die Stellvertretung des TVP richtet sich nach der Vereinssatzung. 

 
(5) Neben dem Bürgermeister und der Bürgermeisterin bzw. dem/der Vorsitzenden des 

TVP können die Gesellschafter weitere Personen als Vertreter entsprechend ihrem 
jeweiligen Stimmenanteil entsenden. In diesem Fall können die Stimmen für den 
jeweiligen Gesellschafter jedoch nur einheitlich abgegeben werden. Wenn ein 
Gesellschafter mehr als zwei Stimmen hat, ist die Mehrheit der Stimmen des 
jeweiligen Gesellschafters maßgebend für die Stimmabgabe. Die Gesellschafter 
können für die weiteren Vertreter nach Satz 1 jeweils Stellvertretende für den 
Verhinderungsfall bestellen. 

 
(6) Gesellschafterversammlungen sind beschlussfähig, wenn mindestens ¾ aller 

Stimmen vertreten sind. Ist dies nicht der Fall, ist innerhalb von zwei Wochen eine 
neue Gesellschafterversammlung einzuberufen, die in jedem Fall beschlussfähig ist; 
hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.  

 
(7) Gesellschafter können sich in Gesellschafterversammlungen durch andere 

Gesellschafter oder durch Dritte mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.  
 
(8) Gesellschafterbeschlüsse werden mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 

Das Stimmrecht richtet sich nach der Beteiligung an der Gesellschaft. 
 
(9) Die Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere 
 

a) über die Richtlinien für die Geschäftsführung und einzelne 
Geschäftsführungsmaßnahmen, 

b) über den jährlichen Wirtschaftsplan, 
c) über den Jahresabschluss, 
d) über die eventuelle Aufteilung des Grundbesitzes der Gesellschaft in 

Wohnungs- und Teileigentum, 
e) über den –ganzen oder teilweisen- Verkauf des Grundbesitzes der 

Gesellschaft, 
f) über die Auflösung der Gesellschaft. 

 
§ 11 

Aufwendungen 
 
(1) Die Gesellschafter sind verpflichtet, die Aufwendungen der Gesellschaft 

entsprechend dem jährlichen Wirtschaftsplan im Rahmen des § 3 Abs. 2 des 



Gesellschaftsvertrages zu tragen und auf Anforderung durch die Geschäftsführung 
unverzüglich der Gesellschaft einzuzahlen. 

 
(2) Über die Festlegung des jeweiligen Finanzierungsschlüssels entscheidet die 

Gesellschafterversammlung im Rahmen der jährlichen Budgetaufstellung. Im 
Wirtschaftsplan soll die Finanzierung der geplanten Sachaufwendungen –orientiert 
am wirtschaftlichen Vorteil des jeweiligen Gesellschafters- grundsätzlich nach dem 
Verhältnis 4 (Gemeinde Schönberg) : 2 (Gemeinde Ostseebad Laboe) : 1 
(Tourismusverband Probstei e.V.) erfolgen. Anfallende Personalkosten im 
Zusammenhang mit der Umsetzung des Budgets sollen nach dem Verhältnis 4 
(Gemeinde Schönberg) : 2 (Gemeinde Ostseebad Laboe) : 2 (Tourismusverband 
Probstei e.V.) aufgeteilt werden. Ist der mit der veranschlagten Aufwendung 
verbundene wirtschaftliche Vorteil ganz oder überwiegend nur einem oder nur zwei 
Gesellschaftern zuzuordnen, soll ein dementsprechender anderer 
Verteilungsschlüssel gewählt werden.  

 
(3) Die Anforderung Bereitstellung von Beiträgen der Gesellschafter über den jährlichen 

Wirtschaftsplan hinaus bedarf eines Gesellschafterbeschlusses und der 
Zustimmungen der Gemeindevertretungen der beteiligten Gemeinden sowie der 
Mitgliederversammlung des TVP.  

 
(4) Können einzelne im Wirtschaftsplan ausgewiesene Vorhaben kostengünstiger 

realisiert werden als geplant, werden die eingesparten Mittel den Gesellschaftern 
entsprechend der im Finanzierungsplan vorgesehenen Finanzierungsbeteiligung an 
der jeweiligen Maßnahme erstattet.  

 
 

§ 12 
Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 13 
Jahresabschluss, Gewinn- und Verlustbeteiligung, Haftung im Innenverhältnis 

 
(1) Die Geschäftsführung ist verpflichtet, unverzüglich nach Beendigung eines 

Geschäftsjahres den Jahresabschluss aufzustellen und der 
Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen, das erste Mal zum 31. 
Dezember 2010. 

 
(2) Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften des 

Kommunalprüfungsgesetzes, soweit nicht eine Prüfung durch andere gesetzliche 
Vorschriften vorgeschrieben ist. Die Abschlussprüfung hat sich auch auf die in § 53 
Abs. 1 Ziff. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz genannten Prüfungsgegenstände zu 
erstrecken. Die für die überörtliche Prüfung zuständige Prüfungsbehörde hat die in § 
54 Haushaltsgrundsätzegesetz bezeichneten Befugnisse. 

 
(3) Etwaige Gewinne der Gesellschafter stehen den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer 

Beteiligung an der Gesellschaft zu; Verluste haben sie im selben Verhältnis zu tragen. 
§ 11 Abs. 4 bleibt unberührt. Der Jahresgewinn ist an die Gesellschafter unverzüglich 
nach Beschlussfassung über den Jahresabschluss auszuzahlen, wenn nicht die 
Gesellschafterversammlung etwas anderes beschließt.  

 
(4) Die Haftung im Innenverhältnis entspricht dem Stimmrecht der Gesellschafter. 
 



 
§ 14 

Schlussbestimmungen 
 
(1) Sollte eine Bestimmung dieses Gesellschaftervertrages unwirksam sein oder werden, 

so wird dadurch die Wirksamkeit seines Inhalts im übrigen nicht berührt. Die 
Gesellschafter sind in einem solchen Fall verpflichtet, an einer Ergänzung des 
Gesellschaftervertrages durch eine Bestimmung mitzuwirken, durch die der 
wirtschaftliche Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst weitgehend erreicht 
wird. 

 
(2) Soweit dieser Gesellschaftsvertrag keine abweichende Regelung enthält, gelten die 

gesetzlichen Bestimmungen der §§ 705 ff BGB über die Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts. 

 
 
Schönberg,______________ 

 

 

 

 

 

 

Klindt  Zurstraßen  Nickenig 

Vorstandsvorsitzender 
TVP 

 Bürgermeister 
Gemeinde Schönberg

 Bürgermeisterin 
Gemeinde Ostseebad 

Laboe 
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